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Amtliche Bekanntmachungen
Amt Jevenstedt Jevenstedt, 10.01.2017
Der Amtsdirektor

Informationen zum Thema 
„Asylbewerber und Flüchtlinge“ im Amt Jevenstedt

 
Ab Januar 2017 sind die Kleiderkammern im Amt Jevenstedt im 
14-tägigen Rhythmus im Wechsel geöffnet.

Kleiderkammer Jevenstedt:  
Meiereistraße 6, 24808 Jevenstedt.
Ansprechpartnerin: Frau Silvia König, Tel. 04331/8478-52.
Annahme- und Ausgabezeiten jeweils montags von 15:00 
bis 18:00 Uhr
Öffnungszeiten im 1. Quartal 2017: 16.01.17, 30.01.17, 
13.02.17, 27.02.17, 13.03.17 und 27.03.17

Kleiderkammer Westerrönfeld: Am Tunnel (Wasserüber-
gabestation), 24784 Westerrönfeld 
Ansprechpartner: Herr Windeler, Tel.: 04331-80731.
Annahmezeiten jeweils montags, 14:00 bis 15:30 Uhr
Öffnungszeiten im 1. Quartal 2017: 09.01.17, 23.01.17, 
06.02.17, 20.02.17, 06.03.17 und 20.03.17

Ausgabezeiten jeweils donnerstags, 14:00 bis 15:30 Uhr
Öffnungszeiten im 1. Quartal 2017: 12.01.17, 26.01.17, 
09.02.17, 23.02.17, 09.03.17 und 23.03.17

Bitte  geben Sie Ihre Spenden nur zu den Öffnungszeiten ab und 
stellen Sie diese nicht vor verschlossene Türen. Danke!

Ansprechpartner für den Bereich Asylbewerber und Flücht-
linge beim Amt Jevenstedt ist für alle Belange Frau Silvia 
König, Tel. 04331/8478-52 oder E-Mail Asylbewerber@
amt-jevenstedt.de .
Die Lebensmittelausgabe der Tafel findet jeden Dienstag ab 
13:15 bis 14:30 Uhr im Pastorat Jevenstedt (Dorfstraße 27, 
24808 Jevenstedt) statt. Es werden alle Tafelausweisbesitzer 
herzlich empfangen.
Des Weiteren werden ehrenamtliche Fahrer für die Tafel ge-
sucht. Ansprechpartner: Diakonie Rendsburg- Eckernförde, Tel.:  
04331-6963-0.

Im Auftrag
Kim Häusgen

Amt Jevenstedt    11.01.2017
Der Amtsdirektor

 Haushaltssatzung
der Gemeinde Jevenstedt für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2016 und mit 
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird
im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf 3.774.600 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  4.062.000 €
einem Jahresfehlbetrag von 287.400 €
im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.742.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.857.000 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 293.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 322.500 €
festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 250.000 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  0 €
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf   
 5 Stellen

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
  (Grundsteuer A) 320 % 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 %
Gewerbesteuer 320 %
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Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 04.01.2017 
erteilt.

Jevenstedt, 11.01.2017 Veröffentlicht!
 Amt Jevenstedt
Gemeinde Jevenstedt Der Amtsdirektor
Dieter Backhaus Im Auftrag
Bürgermeister Axel Petersen

Benutzungsordnung für die Tingleffhalle  
der Gemeinde Westerrönfeld 

§ 1
Zweck der Benutzungsordnung

Die Benutzungsordnung dient der Sicherheit, Ordnung und 
Sauberkeit im Gebäude.
Die Benutzungsordnung ist für alle Benutzer verbindlich. Mit 
dem Betreten des Gebäudes unterwirft sich der Benutzer den 
Bestimmungen der Benutzungsordnung, sowie allen sonstigen 
zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen An-
ordnung.
Der Mieter ist für die Beachtung der Benutzungsordnung ver-
antwortlich.

§ 2
Nutzungsberechtigte

Das Gebäude steht wochentags mit seinen Einrichtungen, wäh-
rend der Unterrichtszeit bis 12.00 Uhr, vorrangig der Schule 
Am Ochsenweg, in den verbleibenden Zeiten, den ortsansässi-
gen Vereinen, Organisationen, politischen Parteien, den Bürgern 
und der Schule, für alle Veranstaltungen, die gemeinnützigen, 
kulturellen, jugendpflegerischen, altenpflegerischen, kommuna-
len, staatsbürgerlichen oder gesellschaftlichen Zwecken dienen, 
zur Verfügung.
Die Nutzung der Tingleffhalle kann neben Westerrönfelder 
Bürgern gestattet werden:
Außerhalb Westerrönfelds wohnenden Mitgliedern Westerrön-
felder Vereine; die Mitgliedschaft muss längerfristig sein,
Eltern, deren Kinder die Schule Am Ochsenweg oder einen 
Westerrönfelder Kindergarten besuchen,
Den Mitarbeitern der Gemeinde Westerrönfeld, des Amtes 
Jevenstedt und der Kirchengemeinde Westerrönfeld,
Hochzeitspaaren, deren Eltern/Elternteile in Westerrönfeld le-
ben, zur Feier des Polterabends und/oder der Hochzeit.
Sonstigen Personen bei Zahlung eines erhöhten Entgelts
auswärtige Vereine, Verbände, Parteien und Organisationen 
Personen, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
sind weder antrags- noch nutzungsberechtigt. Es dürfen keine 
Anträge für Dritte gestellt werden. 
Außer für Gymnastik, Bodenturnen, Tanzen und Tischtennis 
stehen die Räume für sportliche Veranstaltungen nicht zur Ver-
fügung. Ballspiele sind untersagt.
Für die Durchführung von Tierschauen wird das Gebäude nicht 
zur Verfügung gestellt.
Ein Rechtsanspruch auf Überlassung zu einer bestimmten Zeit 
oder an bestimmen Tagen besteht nicht. Die Überlassung kann 
insbesondere verweigert werden, wenn gesetzliche Vorschriften 
dem entgegenstehen oder notwendige behördliche Erlaubnisse 
nicht vorgelegt werden können.

§ 3
Überlassung der Räume

Das Hausrecht übt der Bürgermeister oder der Hallenwart im 
Auftrag des Bürgermeisters aus. 
Jede einmalige oder laufend wiederkehrende Benutzung der 
Räume ist schriftlich zu beantragen.
Anträge auf Überlassung von Räumen und Einrichtungen des 
Gebäudes, sind vor der beabsichtigten Benutzung bei der Amts-
verwaltung Jevenstedt einzureichen. Der Antrag muss folgende 
Angaben enthalten:
Name und Anschrift des Veranstalters
Art, Tag, Beginn und Dauer der Veranstaltung, 
Bezeichnung der benötigten Räume und Einrichtungen
Personenzahl
Die reguläre Nutzungszeit für private oder kommerzielle Nut-
zer ist von 10:00 Uhr bis 6:00 Uhr am Folgetag.
Das Amt Jevenstedt wird Dauernutzern des Gebäudes, die Be-
legung durch sonstige Benutzer so früh wie möglich mitteilen.
Von den Bestimmungen zu Abs. 2, 3 und Abs. 4 kann die Amts-
verwaltung im Einzelfall Ausnahmen zulassen.

§ 4
Allgemeine Richtlinien für die Benutzung

Die Schlüssel für die Räume des Gebäudes werden von dem 
Hallenwart ausgehändigt und  von ihm auch wieder in Empfang 
genommen. Der Veranstalter haftet dafür, dass  das Gebäude 
beim Verlassen komplett verschlossen ist.
Alle Benutzer des Gebäudes  sind verpflichtet, die Einrichtun-
gen  pfleglich zu behandeln. Der Benutzer haftet für alle von ihm 
oder seinen Gästen verursachten Schäden.
Für das „Poltern“ wird eine mobile Schutzwand zur Verfügung 
gestellt.   
Bei außerschulischen Veranstaltungen während der Unterrichts-
zeit, darf der Schulbetrieb nicht gestört werden.
Auf dem Schulhof besteht Parkverbot.
Das Rauchen im Gebäude ist nicht gestattet. 
Die Gemeinde überlässt die Räume und Einrichtungen in dem 
Zustand, in dem sie sich befinden. Der Benutzer ist verpflichtet, 
die Räume einschließlich Fußböden,  sowie Geräte und sons-
tige Einrichtungen vor Benutzung auf deren ordnungsgemäße 
Beschaffenheit zu prüfen. Schadhafte Räume und Einrichtungen 
sind nicht zu benutzen. Der Benutzer hat die nach der Über-
gabe festgestellten bzw. durch die Benutzung entstandenen 
Schäden unverzüglich dem Hallenwart zu melden.
Den Anordnungen des Hallenwartes oder sonstigen Beauftrag-
ten des Bürgermeisters ist Folge zu leisten.
Mit Strom, Wasser und Brennstoffen, sowie sonstigen Ver-
brauchsmaterialien ist sparsam und wirtschaftlich umzugehen.
Die Gemeinde haftet nicht für  die Garderobe oder andere 
Sachen der Benutzer.
Fundsachen sind beim Hallenwart abzugeben.

§ 5
Benutzungsentgelte

Die Höhe des Entgelts für die Benutzung  richtet sich nach der 
jeweils geltenden Entgeltordnung.
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§ 6
Reinigung

Nach den Veranstaltungen sind die benutzten Räume unver-
züglich durch den Nutzer besenrein zu übergeben. Grobe 
Verschmutzungen, insbesondere in den Toilettenräumen, sind 
zu beseitigen. Sämtliche Abfälle sind zu entfernen. Die erforder-
lichen Abfallbehälter stehen zur Verfügung.
Kommt der Benutzer bzw. Veranstalter seiner Verpflichtung 
nach Abs.1 nicht ordnungsgemäß nach, wird die Amtsverwal-
tung eine Reinigung auf seine Kosten veranlassen.
Für jede übermäßige Verunreinigung hat der Benutzer eine 
besondere Reinigungsentschädigung zu zahlen, deren Höhe sich 
nach dem erforderlichen Reinigungsaufwand richtet.

§ 7
Ausschluss von der Benutzung

Bei wiederholten oder schweren Verstößen gegen diese Benut-
zungsordnung, kann der Benutzer von der weiteren Nutzung 
des Gebäudes ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Ein 
Anspruch auf Erstattung des Entgelts besteht in diesem Fall 
nicht. 

§ 8
Inkrafttreten

Die Benutzungsordnung tritt am 01.02.2017 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die alte Benutzungsordnung außer Kraft. 

Westerrönfeld, 04.01.2017 Veröffentlicht!
 Amt Jevenstedt
Gemeinde Westerrönfeld Der Amtsdirektor
Hans-Otto Schülldorf Im Auftrag
Bürgermeister Martina König

Entgeltordnung für die Inanspruchnahme der Räume 
und Einrichtungsgegenstände der Tingleffhalle der Ge-
meinde Westerrönfeld 

§ 1
Entgelterhebung

Für die Benutzung der Tingleffhalle wird ein Entgelt erhoben.
In dem Entgelt sind die Kosten für Heizung und Beleuchtung, 
Endreinigung, die Bereitstellung der erforderlichen Einrich-
tungsgegenstände, soweit vorhanden, enthalten.
Das Entgelt beträgt  pro Tag  (10:00 Uhr  bis 06:00 Uhr):
Bei kommerziellen Veranstaltungen
Für den Mehrzwecksaal    450,00 € 
Für die Küche     150,00 €
Für den Jugendraum    175,00 €
Für den Bühnenraum    100,00 €
Bei nicht kommerziellen Veranstaltungen
Für den Mehrzwecksaal    175,00 €
Für die Küche       50,00 €
Für den Jugendraum    100,00 €
Für den  Bühnenraum      50,00 €
Bei Veranstaltungen von auswärtigen Nutzern
Für den Mehrzwecksaal    200,00 €
Für die Küche     100,00 €
Für den Jugendraum    150,00 €
Für den  Bühnenraum      50,00 €

Bei Nutzung des Starkstromanschlusses wird über den Strom-
nebenzähler ein kostendeckendes Entgelt berechnet.
Die Benutzung des Foyers ist im Entgelt eingeschlossen.
Für andere besondere Leistungen, wie Lieferung von Kaffee, 
Kohlensäure, Abfallentsorgung, erhöhter Reinigungsaufwand u.ä. 
werden kostendeckende Entgelte erhoben.
Auf Verlangen hat der Nutzer spätestens eine Woche nach der 
Genehmigung (Vertragsabschluss) eine Kaution bis zu 2000,00 
€ zu hinterlegen. Die Kaution kann bei Schadenseintritt für de-
ren Behebung einbehalten werden. Bei schadenfreier Rückgabe 
der Räume und des Inventars erfolgt umgehend eine Rückzah-
lung. 

§ 2
Ausnahmeregeln

Für die Veranstaltungen der örtlichen demokratischen Parteien, 
Vereine, Verbände und Organisationen, für die  keine Eintritts-
gelder oder Unkostenbeiträge erhoben werden, wird kein 
Entgelt erhoben.
Für öffentliche Tanzveranstaltungen oder ähnliche Feste der 
örtlichen Vereine und Verbände, für die Eintrittsgelder oder 
Kostenbeiträge erhoben werden und für betriebsinterne Ver-
anstaltungen ortsansässiger Firmen und dergleichen wird das 
Entgelt gemäß § 1 Abs. 3b erhoben.
Für andere öffentliche Tanzveranstaltungen oder ähnliche Feste 
Dritter, für die Eintrittsgelder oder Kostenbeiträge erhoben 
werden, wird das Entgelt nach § 1 Abs. 3a erhoben.
Bei der Benutzung des Gebäudes für den Übungsbetrieb, der 
Turniere und Punktspiele der örtlichen Vereine, Verbände und 
Organisationen, wird auf die Erhebung des Entgelts verzichtet.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, entgeltpflichtige Veranstal-
tungen, die dem überwiegend öffentlichen,  kulturellen oder  
politischen Interesse der Gemeinde Westerrönfeld dienen, von 
der Zahlung eines Entgelts zu befreien.
Über die Höhe der Entgeltsätze oder eine Befreiung von der 
Zahlung eines Entgeltes, bei der Nutzung durch auswärtige Ver-
eine, Verbände, Parteien oder  Organisationen entscheidet der 
Bürgermeister im Einzelfall. 
Für sonstige Veranstaltungen, die nicht in dieser Entgeltordnung 
enthalten sind, kann der Bürgermeister ein Sonderentgelt fest-
setzen.

§ 3
Haftung

Der Nutzer haftet für Beschädigung jeglicher Art an den ihm 
überlassenen Räumen, Einrichtungsgegenständen und Inventar. 
Die Beseitigung des von ihm verursachten Schadens erfolgt auf 
seine Kosten.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01.02.2017 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die alte Entgeltordnung außer Kraft.

Westerrönfeld, 04.01.2017 Veröffentlicht!
 Amt Jevenstedt
Gemeinde Westerrönfeld Der Amtsdirektor
Hans-Otto Schülldorf Im Auftrag
Bürgermeister Martina König
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Amt Jevenstedt Jevenstedt, 19.01.2017
Der Amtsdirektor

Bekanntmachung
Lärmaktionsplanung (2. Stufe) nach der 

EU-Umgebungslärmrichtlinie

Seit 2007 wurden bundesweit in einer ersten Stufe zur Umset-
zung der Umgebungslärmrichtlinie der EG Lärmaktionspläne 
aufgestellt. Mit diesen sollen Lärmprobleme und Lärmauswir-
kungen geregelt werden. In der zweiten Stufe sind diese Lärm-
aktionspläne nunmehr zu überprüfen und fortzuschreiben.

Für die betroffenen Gemeinden in Schleswig-Holstein wurde 
eine Lärmkartierung durch das Land durchgeführt und kann 
im Internet unter der Adresse www.umweltdaten.landsh.
de/laermatlas eingesehen werden. Darüber hinaus hat das 
Eisenbahn-Bundesamt Lärmkarten für sämtliche Eisenbahnstre-
cken des Bundes ausgearbeitet und diese im Internet unter der 
Adresse www.eba.bund.de veröffentlicht.

Für die zweite Stufe der Lärmaktionsplanung haben sich die be-
troffenen Städte und Gemeinden des Gebietsentwicklungsplans 
für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg (GEP) zusam-
mengeschlossen. Die Entwicklungsagentur für den Lebens- und 
Wirtschaftsraum Rendsburg hat für die Durchführung der 
zweiten Stufe der Lärmaktionsplanung das Ingenieurbüro Was-
ser- und Verkehrskontor GmbH, Neumünster, beauftragt.

Die Öffentlichkeit soll bei der Erstellung mitwirken und selbst 
Vorschläge unterbreiten. Die Ergebnisse aus dieser Beteiligung 
werden bei der Lärmaktions-planung berücksichtigt.

Zu diesem Zweck werden für die Region zwei Informations-
veranstaltungen angeboten: Die Bewohner der Städte und 
Gemeinden südlich des Nord-Ostsee-Kanals (Rendsburg, 
Jevenstedt, Osterrönfeld, Schacht-Audorf, Schülldorf und 
Westerrönfeld) sind für die Veranstaltung am

Dienstag, den 7. Februar 2017, um 18:00 Uhr
im „Bürgerzentrum“, Alter Bahnhof 24, in Osterrönfeld

und die Bewohner der Städte und Gemeinden nördlich des 
Nord-Ostsee-Kanals (Rendsburg, Büdelsdorf, Alt Duvenstedt, 
Borgstedt, Fockbek) sind am

Donnerstag, den 9.Febraur 2017, um 18:00 Uhr
im Großen Saal des Regionalen Bürgerzentrums, Am 
Markt 2, in Büdelsdorf

herzlich eingeladen.

Im Auftrag
Maike Neben

Amt Jevenstedt Jevenstedt, 19.01.2017
Der Amtsdirektor
für die Gemeinde Stafstedt

BEKANNTMACHUNG  
Aufstellung der 1. Änderung der Innenbereichssat-

zung „Hähnkamp“ für die Gemeinde Jevenstedt

Die Gemeindevertretung Stafstedt hat in ihrer Sitzung am 
30.11.2016 beschlossen, die Innenbereichssatzung „Hähnkamp“ 
zu ändern. Mit der Planung wird die Entwidmung der öffentli-
chen Grünfläche am Biotop angestrebt. 
Das Plangebiet betrifft das Grundstück Hähnkamp 15 (Flur-
stück 32/9) sowie die Fläche mit dem Biotop (bestehend aus 
den Flurstücken 32/3 und 32/10). Es wird wie folgt begrenzt: 
Im Süden von der Nordgrenze des Grundstücks Hähnkamp 
13, im Westen von einem Teilbereich der Ostgrenze der land-
wirtschaftlichen Fläche (Flurstück 101), im Norden von einem 
Teilbereich des Knicks auf der landwirtschaftlichen Fläche des 
Flurstücks 32/2 und im Osten von einem Teilbereich der Straße 
Hähnkamp (Flurstück 28/3 – alle Flurstücke befinden sich in der 
Flur 4, Gemarkung Stafstedt).
Der Geltungsbereich ist aus dem anliegenden Lageplan ersicht-
lich.

Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Im Auftrag 
Maike Neben

Geltungsbereich
der 1. Änderung der

Innenbereichssatzung "Hähnkamp"
der Gemeinde Stafstedt
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Anzeigen / nicht amtlicher Teil

Liebe Landfrauen,

wir laden alle Mitglieder ein zur Jahreshauptversammlung 
am

Mittwoch, den 15.02.17 um 19.30 Uhr
in die Margarethen Mühle in Legan.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Jahresbericht
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahlen 

a) Ortslandfrau Embühren Heike Hebbeln  
(Wiederwahl möglich)

6. Vorstellung der Fahrt 2018
7. Sonstiges

Nach den Regularien hören wir eine spannende Krimilesung 
mit „NeLe“.
 
Anmeldungen bis zum 11.02.17 bei den Ortslandfrauen oder 
bei Silke Kühl 04875-1354.

Weitere Infos auf der Homepage  www.landfrauen-legan.de.

Es grüßt Euch
der Vorstand

LandFrauenVerein
Legan und Umgebung e.V.

B L U T S P E N D E N
Der nächste Blutspende-Termin ist am 31. Januar 2017 von 
16.00 – 19.30 Uhr in der Schule.
Bitte den Personalausweis nicht vergessen!

Mittagstisch bi möhls
Am Donnerstag, den 02.02.17 werden Tafelspitz mit Meerret-
tichsoße, Princessbohnen, Rote-Bete-Salat und Salzkartoffeln 
serviert. Zum Dessert gibt es Apfelgrütze mit Vanillesauce. Das 
Menü kann auch außer Haus abgeholt werden. Anmeldungen 
bei A. Plikat unter 04337-919999 oder direkt bei möhls unter 
04337-331.

Stuhl-/Hockergymnastik
Alle Termine für Hockergymnastik müssen bis auf weiteres 
ausfallen. 
Frau Schaal kann die Gruppe aus beruflichen Gründen nicht 
weiter leiten.

Große Fahrt nach Fischland-Darß-Zingst  
vom 10.–13.09.2017

Unsere 4-Tages-Tour führt uns in diesem Jahr in den Osten des 
Landes zum Fischland-Darß-Zingst mit der Hansestadt Stral-
sund, der Insel Rügen und dem Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft. Die Kosten belaufen sich auf 310,- € p.P. 
(EZZ 45,- €).
Weiter Einzelheiten auf unserer Homepage oder bei Ute 
Plikat-Struck unter 04337-1210.

DRK Ortsverein Jevenstedt
www.drk-jevenstedt.de

Kameradschaftsverein
Westerrönfeld e.V. informiert:

Wir hoffen, Sie haben alle eine schöne Weihnachtszeit und 
einen guten Start ins neue Jahr 2017 gehabt. Auf ein erfolge-
reiches Schützenjahr 2016 kann der Kameradschaftsverein 
zurückblicken. Der große Erfolg des Vereins ist allen Mitgliedern 
und Helfern zu verdanken, die die Arbeit des Vorstandes stets 
hilfreich unterstützen. Allen Schützen sei hiermit einmal ein 
herzlicher Dank für das Jahr 2016 ausgesprochen. Wir hoffen 
und wünschen uns, mehr Jugendliche im Verein begrüßen zu 
können. Der Verein bietet viele Aktivitäten für „Jung und Alt“ 
das ganze Jahr hindurch. Der Schießsport und die Pflege der 
Kameradschaft ist das Ziel unserer Vereinsarbeit. Wir wünschen 
„Allen“ für das Jahr 2017 ein harmonisches Miteinander.

Termine des Vereins:
19., 22., 26., 29. Jan.: Vereinsmeisterschießen 2017
02. Febr.: Vereinsmeister 2017 / Vereinsmeisterschaft Jugend 
2017

Kameradschaftliche Grüße von 
Elke Brammer

 SoVD
 Ortsverband Legan-Luhnstedt
	 24808	Jevenstedt	•	Fon:	04337	1021

	 Sozialverband
	 Deutschland
	 ehemals	Reichsbund,
	 gegründet	1917

Grünkohlessen

Am Sonntag 19.02.2017 wollen wir uns in der Margarethen 
Mühle zu einem Grünkohlessen treffen. Beginn ist 11.30 Uhr.  
Für Unterhaltung ist gesorgt.
Gäste sind herzlich willkommen.
Der Unkostenbeitrag beträgt € 13,50.

Anmeldungen bitte bis zum 15.02.2017 bei: 
Annemarie Krey  04337 – 1021
Marita Jebsen  04875 – 404
Frauke Hoop  04875 – 1347
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Freundeskreis Jevenstedt

Wir sind eine Gruppe für  
suchtmittelabhängige Menschen und  
deren Angehörige. Alkohol, Drogen,  
Medikamente und Eßstörungen.

Wir klönen gemütlich bei Kaffee, Tee  
oder Selters, diskutieren über unsere  
Probleme und deren Lösung.
Wenn wir nicht helfen können kennen  
wir Adressen an die sich jeder wenden 
kann.

Wir treffen uns Mittwoch 19- 21 Uhr 
im Gemeindehaus Jevenstedt  

Meiereistraße.

Kontakt: 
Gunnar: 04331 7490490
Mobil: 0152 21647618

 

Der Jagdverein  
Jevenstedt  
informiert: 
 
 

 
 

Vorankündigung 
 

Am 9. Februar 2017  
findet das jährliche 

 
Preisskat und –doppelkopf 

 
statt. 

 
 
 

Herzlich Willkommen! 

 

 

Freitags, den 13.01. + 27.01.2017                                        
Wir mixen Cocktails. (natürlich ohne Alkohol)                                       
Gegen 17.00 Uhr geht´s im Jugendhaus los. 

 

 

 
 

Jeden Montag: 

Gitarrenunterricht 

ab 16 Uhr 

mit Mario 

Samstag, 21.01.2017:     14 – 17 Uhr                                    
Wir machen unseren nächsten Workshop im HDW – diesmal 
zum Thema „HIV und AIDS“. Die Teilnahme ist kostenlos und ab 
12 Jahre!     Weitere Infos und Anmeldungen gibt es im Büro!   
 
Samstag, 28.01.2017:     ab 15 Uhr                              
Wir laden herzlich ein zu unserem Elterncafé, unserem 
Jahresrückblick, bei dem wir verschiedene Bilder der Aktionen in 
2016 angucken.                                                                             
Weitere Infos und Anmeldungen gibt es im Büro! 

 

Haus Der Westerrönfelder 
Jugend 

Öffnungszeiten                             
Mo:   15 - 18 Uhr  /  Di:  15 - 19 Uhr  /  Mi:  15 – 18 Uhr / Do:   15 - 19 Uhr  /                  
Fr:   14 - 20 Uhr  (Freitags ab 16 Uhr nur für Jugendliche ab 12 Jahren) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Jevenstedter Straße 47 - 24784 Westerrönfeld - Tel.: 04331- 830737 
www.jugendhaus-wfeld.de 

Jeden Dienstag: 

Wir machen                   
Gebrannte Mandeln 

Jeden Mittwoch: 

Hausaufgabenbetreuung  

16 – 17 Uhr 

mit Frau Buske                                   Jeden Dienstag:  
Spielenachmittag 

Jeden Donnerstag: 
gemeinsam kochen                                                         

Danksagung

Dieser Tag hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ein besonderer Dank an meine

liebe Nachbarschaft für die leckeren 
Kuchen und Torten.

Den Kindern, Enkelkindern 
und Urenkeln

Hanna und Tim

Herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche,
Geschenke, die netten persönlichen Worte von
Bürgermeister Dieter Backhaus, Amtsvorsteher 

Hans-Hinrich Neve und Pastor Ulrich Ranck,
    Maike Karde vom Roten Kreuz und dem

Gesangverein für die unterhaltsame
Gesangsdarbietung zu meinem

. Geburtstag

Margarethe Zellmer

im Dezember 2016

90
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Gottesdienste: 
 
 

Gottesdienst 
22.01. - 10.00 h,  Kreuzkirche Schülp 
Pastor P. Ranck 
 
 

Gottesdienst  
29.01.- 10.00 h, St.-Georg-Kirche 
Pastor Kempermann 
 
 

Veranstaltungen: 
 
 

Treff  Pfadfinder 
20.01. u. 27.01. - 15.30 h, St.-Georg-Kirche 
 

Singen zum Wochenende 
20.01. u. 27.01. -19.30 h, St.-Georg-Kirche 
 

Kinderkirche in Stafstedt 
20.01. – 15.30 h, Alte Schule Stafstedt 
 

Frauenkreis Süddörfer 
25.01.- 15.00 h, Alte Schule Stafstedt 
 

Musikcafé  
29.01. - 15.00 h, Reese-Hof, Jevenstedt   
 

Kaffeetrinken mit Asylbewerber/Innen 
01.02. - 15.00 h, Gemeindehaus Jevenstedt  
 
 
 
 

Kirchliche Nachrichten
der evang. Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld

GOTTESDIENSTE

So. 22.01. 10.00 Uhr Gottesdienst Prädikantin V. Cornils

 11.00 Uhr Kindergottesdienst 
 Kindergottesdienstteam

So. 29.01. 18.00 Uhr Abendgottesdienst 
 Landessuperintendent i.R. Carl-Christian Schmidt

 

Kyffhäuserkameradschaft 
Jevenstedt v.1891 e.V. 

informiert: 
 

Termine:   

 

Januar: 
21.01.2017 
 
 
 
 
Februar: 
12.02.2017 

 
Jahreshauptversammlung 19:30 Uhr 
(Vereinsheim) 
 
 
 
Königsfrühstück bei Möhl´s 
Nur für Mitglieder, Anmeldung  jederzeit beim 
Training 

 

Öffnungszeiten Schießstand: dienstags   ab 18:30 Uhr 
                                                                                 mittwochs ab 18:30 Uhr (Jugend) 

 
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen! 

 

Vereinsheim: 
Dorfstraße 41, 24808 Jevenstedt 
 

Kontakt: kk-jevenstedt@t-online.de  
 
 

 

 

 

 

Gesangverein Jevenstedt von 1871
25.02.2017, 19.00 Uhr:  146. Sängerball mit Liedvorträgen und 

Ehrungen. 
Musik: DJ “Achim`s Musikbox”.

Die nächste Chorprobe steigt am Dienstag, d. 17.01.`17,  
um 19.30 Uhr bi möhls.

Wir sind ganz Chor 
MGV Pressewart 
H.-W. Pahl

 
 

Herzliche Einladung  
zur 

1. Jahreshauptversammlung 
 

Lebensraum Ökowiesen  
Jevenstedt e.V. 

am  
22. Februar 2017 

um 19.30 Uhr in Möhls Gasthof 
in Jevenstedt 

 
Der Vorstand 
Elke Hauschild 
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24808 Jevenstedt, den 11. Januar 2017

Einladung zur Mitgliederversammlung

Gemäß § 21 der Verbandssatzung werden hiermit alle Verbands-
mitglieder  des WBV Untere Jevenau zur Mitgliederversamm-
lung am

Montag, den 13. Februar 2017 um 19.00 Uhr
In die Gastwirtschaft Möhl in Jevenstedt (Clubraum)

eingeladen.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Verbandsvorstehers über die Tätigkeit  

des Verbandes in den letzten 5 Jahren
3. Bericht über die finanzielle Situation
4. Wahl des Verbandsausschusses
5. Verschiedenes

HINWEIS:
Die Verbandsversammlung am 12. 12. 2016 war nicht beschluss-
fähig. In der nunmehr anberaumten Sitzung wird ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder verhandelt und 
beschlossen.

Walter Rohwer
Verbandsvorsteher

Wasser- und Bodenverband
UNTERE   JEVENAU

Der Vorstand

 

Kinderturnen 
 

Ab Januar 2017 gebe ich nach 25 Jahren das 
Kinderturnen in die Hände von Annkathrin Wagner und 
freue mich, dass sie Lust und Zeit hat diese Aufgabe 
weiterzuführen. Annkathrin absolviert gerade die C-

Lizenz im Kinderturnen.  

Vielen Dank an alle die im Laufe der Jahre zu mir in die 
Sportstunde gekommen sind und die ich kennenlernen 
durfte. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Dies 

wünsche ich auch meiner Nachfolgerin. 

Ab April 2017 möchte ich für Erwachsene am 
Montagabend in der großen Sporthalle Herz-Kreislauf 
Training anbieten. Mehr Informationen folgen später. 

   Allen ein gutes, glückliches und gesundes Jahr 2017. 

                                   Silke Rohwer 

INFO 
 

Jahreshauptversammlung Tennis 23.1. 19.30Uhr 
Gesamtverein 26.1. 19.30Uhr 

 

Der TuS hat eine Vereinshymne! Erhältlich im Fanshop bei 
Bäckerei Grimm für 5€ ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
S V  N ien ka t tb ek  v o n  1 9 7 0  e . V .  

 
 

Der SV Nienkattbek lädt ein: 
Freitag, 20. Januar 2017 ab 19.30 Uhr im Sportheim Nienkattbek 

Fleischlotto 
 

Freitag, 3. Februar 2017 ab 19.00 Uhr in der Sporthalle Jevenstedt 
Hallenvereinsmeisterschaften 

 
Vorankündigung 

Freitag, 10. Februar 2017 ab 20.00 Uhr im Sportheim Nienkattbek 
Mitgliederversammlung 

 
Pressewartin Petra Clasen 

Internet: www.sv-nienkattbek.de 
 

Nachlese
Blutspende im Januar

Bei unserem letzten Termin konnten wir 80 Spendenwillige und 
3 Erstspender begrüßen - Herzlichen Dank für ihre Spende! 
Zur Info: die nächste Blutspende in Schülp ist am 19.4.2017!

Mittagstisch im Schülper Kroog
Unser nächster Mittagstisch in gemütlicher Runde  findet am 

22. Februar 2017 um 12.00 Uhr
im Schülper Kroog statt. Serviert wird Grünkohl mit Kasseler, 
Kochwurst und Bratkartoffeln für 
7,50 Euro p. Person. Wir freuen uns über jede Anmeldung bis 
zum 19.02.2017  unter der Telefonnummer 04331/89089.

Im Namen des Vorstandes grüßt Sie herzlich 
Marion Bock
DRK Ortsverein Schülp

DRK Ortsverein
Schülp b. Rendsburg
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Nienkattbek den 20.12.2016 
Der Ortswehrführer

Einladung
zur ordentlichen Jahreshauptversammlung

der Freiwilligen Feuerwehr, Ortswehr Nienkattbek,
am Freitag, den 27. Januar 2017 um 19:30 Uhr im 

Gasthof ,, Zur Eiche“

Hierzu lade ich herzlich ein: 
- alle aktiven- u. Ehrenmitglieder  und fördernde Mitglieder 
- Herrn Bürgermeister Dieter Backhaus 
- Herrn Amtswehrführer Andreas Beckmann 
- Herrn Gemeindewehrführer Dieter Thoms 

Tagesordnung: 
1.  Begrüßung durch den Wehrführer 
2.  Protokollverlesung der Jahreshauptversammlung 2016 
3.  Tätigkeitsbericht 2016 
4.   Kassenbericht 2016  und Verabschiedung  

des Haushaltsplanes für 2017
5.  Kassenprüfungsbericht 
6.  Entlastung des Vorstandes 
7.  Aufnahme neuer Mitglieder
8.  Wahlen: 
     a) Wahl der Kassenprüfer 
9.  Ehrungen und Beförderungen 
10.  Aufnahme neuer Mitglieder 
11.  Gäste haben das Wort 
12.  Anfragen und Mitteilungen 

Wir bitten um pünktliches Erscheinen, da ein kleiner Imbiss 
gereicht wird. 

Mit kameradschaftlichem Gruß 
Jens Schmitt 

retten - löschen - bergen - schützen

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Nienkattbek
SCHLESWIG-HOLSTEIN

24808 Jevenstedt, 06.01.2017

Liebe Bürgerinnen und Bürger Jevenstedts,

im Namen der Gemeindevertretung möchte ich Ihnen bzw. 
euch allen ein frohes, erfolgreiches und vor allen Dingen fried-
liches und gesundes Jahr 2017 wünschen.
Mögen sich viele Hoffnungen und Erwartungen erfüllen, die an 
den kommenden Zeitabschnitt geknüpft werden!
Ein großes Dankeschön gilt es wieder dem Verein für Handel, 
Handwerk und Gewerbe, dem Heimatverein und den freiwilli-
gen Helferinnen und Helfern zu entrichten, die durch das Auf-
bringen der Weihnachtsbeleuchtung unseren Ortskern festlich 
haben erstrahlen lassen.
Mit Raketen und Böllern ist das neue Jahr begrüßt worden. Er-
freulicherweise gab es bei uns in der Silvesternacht kaum nega-
tive Vorfälle. Auch das Beseitigen des Unrates auf den Straßen 
ging relativ schnell vonstatten und war größtenteils erfolgreich.
Gefreut habe ich mich am Silvesterabend besonders über die 
vielen Rummelpottsängerinnen und
–sänger, die im Dorf unterwegs waren. Schön, dass diese alte 
Tradition immer wieder mit neuem Leben erfüllt wird. Es be-
reitet mir stets ein großes Vergnügen, die fantasievoll verklei-
deten Kinder und Jugendlichen in Empfang nehmen zu dürfen.
Offiziell wird in unserer Gemeinde das Jahr 2017 beim Neujah-
resempfang in Möhls Gasthof begrüßt. Veranstalter ist traditi-
onsgemäß der Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe am 
29.01.2017 ab 11.15 Uhr. Ich hoffe, viele von Ihnen bzw. von 
euch am genannten Termin bei Suppenbuffet und niederdeut-
schem Theater begrüßen zu dürfen.
Pessimismus, Angst und Resignation sind schlechte Ratgeber 
für die Zukunft. Lassen Sie uns deshalb mit Tatkraft und Opti-
mismus ins neue Jahr starten und mit der nötigen Gelassenheit 
uns Ruhe mögliche Probleme und Überraschungen meistern.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Backhaus
Bürgermeister

Gemeinde  
Jevenstedt
– Der Bürgermeister –

Die nächste Ausgabe erscheint  

am 02. Februar 2017

Annahmeschluss für Veröffentlichungen  

und Anzeigen ist der 

Mittwoch, 25. Januar 2017 um 16.00 Uhr

DRUCK VERLAGSHAUS&

Kreative Werbung?
Gibt´s bei uns

Tel.: (04331) 84 03 66 
info@rd-druck.de 
www.rd-druck.de

RD_Anzeige.indd   1 28.08.13   11:08

Kleinanzeigen
Suche für 2 – 3 Std. in der Woche eine Haushaltshilfe.  
Tel.: 04875/829
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Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe 
www.vhhg-jevenstedt.de 

 

Neujahrsempfang 
am 29. Januar 2017 

bi möhls, Beginn 11:15 h  
 
 

„Live Talk“ 
 

Moderiert durch Jörg Zimmermann 
 
 

Tom hat sich wieder leckere Suppen 
für uns ausgedacht, und die NBR 

unterhält uns mir dem Stück 
 

   „GEIHT NICH,                    
             GIFFT NICH“ 

 

Eintritt nur € 10,00 
 

Vorverkauf bei „möhls Gasthof“ und „EDEKA Plikat“ 



 
Fernsprechverzeichnis der Amtsverwaltung Jevenstedt 

(Stand: 16.01.2017) 
 

Telefonzentrale 04331-8478-0 
Telefax Verwaltungsstelle Jevenstedt 04331-8478-84 
Telefax Verwaltungsstelle Westerrönfeld 04331-8478-30 
  
E-Mail info@amt-jevenstedt.de 
Internet www.amt-jevenstedt.de 
 
Abkürzungen:  
Verwaltungsstelle Jevenstedt = JS 
Verwaltungsstelle Westerrönfeld = WF 
 
Durchwahl: 04331-8478- 
App. Teilnehmer Verw.St., 

Zi.Nr. 
App. Teilnehmer Verw.St., Zi.Nr. 

 
  

Amtsdirektor/Verwaltungsleitung 
   

Vertreter des Amtsdirektors 
77 Böhmke, Dietmar JS, 17 74 Backhaus, Dieter JS, 18 
 dietmar.boehmke@amt-jevenstedt.de     
  

Amtsvorsteher 
    

70 Neve, Hans Hinrich 
 

JS, 17    

 Vorzimmer:     
73 Scholz, Dagmar 

dagmar.scholz@amt-jevenstedt.de 
JS, 18    

75 Carina Beckmann/Sievers, Meike 
carina.beckmann@amt-jevenstedt.de 
meike.sievers@amt-jevenstedt.de 

JS, 18    

      
App. Teilnehmer Verw.St., 

Zi.Nr. 
E-Mail 

       
I Fachbereich Innere Dienste 

53 Böttger, Klarissa JS, 7 klarissa.boettger@amt-jevenstedt.de  
60 Hilburger, Gerrit JS, 5 gerrit.hilburger@amt-jevenstedt.de 
56 Neben, Maike JS, 7 maike.neben@amt-jevenstedt.de 
55 Ploog, Katrin JS, 10 katrin.ploog@amt-jevenstedt.de 
61 Rohwer, Marcel JS, 19 marcel.rohwer@amt-jevenstedt.de 
04337/
387 

Pahl, Tina Schule JS schule-an-der-
jevenau.jevenstedt@schule.landsh.de 

04331-
87267 

Drews, Silke Schule 
WF 

grund-und-
gemeinschaftsschu-
le.westerroenfeld@schule.landsh.de 

       
II Fachbereich Bürgerdienste 

81 Allers, Sonja JS, 4 sonja.allers@amt-jevenstedt.de 
50 Erdmann, Cordia JS, 1 cordia.erdmann@amt-jevenstedt.de 
57 Gallas, Lara JS, 3 lara.gallas@amt-jevenstedt.de 
51 Häusgen, Kim JS, 9 kim.haeusgen@amt-jevenstedt.de 
12 Klein, Angelika WF, 12 angelika.klein@amt-jevenstedt.de 
52 König, Silvia JS, 2 silvia.koenig@amt-jevenstedt.de 
13 Naß, Sylvia WF, 13 sylvia.nass@amt-jevenstedt.de 
11 Piechatzek, Kirsten WF, 10  kirsten.piechatzek@amt-jevensted.de 
58 Rohwer, Karen JS, 8 karen.rohwer@amt-jevenstedt.de 
       

III Fachbereich Finanzdienste 
63 Nickels, Frauke JS, 12 frauke.nickels@amt-jevenstedt.de 
62 Petersen, Axel JS, 13 axel.petersen@amt-jevenstedt.de 
65 Rief, Jan-Peter JS, 14 jan-peter.rief@amt-jevenstedt.de 
67 Röschmann, Anja JS, 15 anja.roeschmann@amt-jevenstedt.de 
64 Sievers, Carina JS, 11 carina.sievers@amt-jevenstedt.de 

 
IV Technische Dienste / Liegenschaften 

25 Gartzke, Nadine WF, 23 nadine.gartzke@amt-jevenstedt.de 
29 Knabe, Thomas WF, 25 thomas.knabe@amt-jevenstedt.de 
21 König, Martina WF, 27 martina.koenig@amt-jevenstedt.de 
26 Rudolph, Michael WF, 24 michael.rudolph@amt-jevenstedt.de 
27 Sienknecht, Bernd WF, 22 bernd.sienknecht@amt-jevenstedt.de 
20 Szalies, Janne Sophie WF, 23 janne-sophie.szalies@amt-jevenstedt.de 
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Hog’n Dor 1 · 24784 Westerrönfeld
Telefon 0 43 31/ 80 91-0, Fax -184
www.haushogndor.de
wef@haushogndor.de

Spielenachmittag
für Senioren

mit Bingo
Jeden 1. Montag im Monat

Kaffee + Kuchen je 1,00 Euro
Beginn 14:30 Uhr

im Festsaal 
der Friesenstube

Haus Hog’n Dor
Homfeldt OHG
GF: Magret u. Martina Homfeldt

1984
· 1994 · 200

1 1984 · 1994 · 2

00
1

Ihr Fachgeschäft vor Ort
Verkauf Beratung
Reparatur Installation

Elektro-Pöppel
TV, HiFi, Video, Telecom, PC Multimedia, Haus-
geräte, Elektro-Anlagen – eigener Kundendienst

www.elektro-poeppel.de
Itzehoer Chaussee 21 · 24808 Jevenstedt

Tel.: 0 43 37 / 91 99 52 · E-Mail: Elektro-Poeppel@t-online.de

                                Impressum:

Herausgeber: Amt Jevenstedt
  Der Amtsdirektor
  Meiereistraße 5
  24808 Jevenstedt
Telefon:  04331/84 78 -0 • Telefax 84 78 -84
Internet:  www.amt-jevenstedt.de
eMail:  bbl@amt-jevenstedt.de

Druck:  Rendsburger Druck & Verlagshaus 
  GmbH & Co. KG
  Nikolaus-Otto-Straße 12
  24783 Osterrönfeld
Telefon:  04331/ 84 03 66 • Telefax: 84 03 68
eMail:  info@rd-druck.de

 
Fröb & Partner 
Ingenieurgesellschaft mbH 

TRAGWERK · BAUPHYSIK · BRANDSCHUTZ · INGENIEURBAU 
Wir bieten Planungsleistungen für Neubau und Sanierung: 
 statische Berechnungen 
 Wärme-, Feuchte- und Schallschutznachweise 
 energetische Fachplanungen für KfW-Förderung 
 Brandschutznachweise 
 Schadensbegutachtung 

Hölln 1 · 24808 Jevenstedt · Tel.: 04337/3779925 
Am Gymnasium 2 · 24768 Rendsburg · Tel.: 04331/6099260 

www.froeb-partner.de · E-Mail: info@froeb-partner.de 

Seit über 50 Jahren vor Ort!

• Elektroanlagen • Installation
• Sat-Anlagen • Beleuchtungstechnik 
• Elektrogeräte• Küchenplanung u.v.m

Einbauküchen
preiswert und gut


